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Bürgermeister Rontke begrüßt Herrn Pfarrer Johannes 
Kienzler während seines Antrittsbesuchs in der Gemein-
de Eisenbach/Hochschwarzwald – ein reger Austausch 
von kirchlicher und weltlicher Gemeinde fand statt. Nach 
dem Abschied von Pfarrer Dr. Marian Rybak, hat nun er die 
Vakanz in der Seelsorgeeinheit Friedenweiler – Eisenbach 
übernommen. Zusammen mit Vikar Pater Anthoiraj Rex 
Babu und Gemeindereferentin Regina Dreher hat er unse-
re Pfarrgemeinden Eisenbach, Bubenbach, Oberbränd und 
Schollach seelsorgisch zu betreuen. Wir wünschen dem 
Team viel Kraft und Zuversicht. 

Herzlich Willkommen

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung 
Weihnachten/Neujahr 

Liebe Bürgerinnen, 
liebe Bürger, 

  
die Gemeindeverwaltung folgt der Empfehlung 
durch die Ministerpräsidentenkonferenz vom 
22. November 2020 und setzt den bundesweiten 
Grundsatz „Stay at Home“ um. Daher ist das Rathaus 
ab Donnerstag, 24.12.2020 bis einschließlich Sonn-
tag, 03.01.2021 geschlossen. 

Ab Montag, 04.01.2021 sind wir wieder zu den 
gewohnten Öff nungszeiten für Sie da. 
  
Ihr 
 
Karlheinz Rontke, 
Bürgermeister 

Geänderte Erscheinungstermine 

Amts- und Mitteilungsblatt 

 
Wir weisen darauf hin, dass die erste Ausgabe unse-

res Amts- und Mitteilungsblatts im Jahr 2021 in 

der Kalenderwoche 2 erscheint. 

Annahmeschluss hierfür ist 

Dienstag, 05.01.2021,12.00 Uhr. 

Weiter bitten wir um Beachtung, dass unser letztes Amts- und 

Mitteilungsblatt, des Jahres 2020, in der Kalenderwoche 51 

erscheint. 

Annahmeschluss ist hierfür 

Mittwoch, 09.12.2020, 12.00 Uhr. 

Urlaub Hausarztpraxis Dr. Zakharova 
Die Praxis ist wegen Urlaub geschlossen vom 23.12.2020 
(Mittwoch) bis einschließlich 06.01.2021 (Mittwoch) 

Urlaubsvetretung: 
Dr. Höltner, Dr. Kreusel, Dr. Frank 
Scheuerlenstr. 8-10, Titisee-Neustadt, 
Tel: 07651/92070 
oder ein Arzt Ihrer Wahl

Geänderte Erscheinungstermine 
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Telefon-Zentrale (0 76 57) 91 03 -0
Telefax (0 76 57) 91 03 -50 
Internet www.eisenbach.de
E-Mail info@eisenbach.de

Bürgermeister Karlheinz Rontke 91 03 -20 
Sekretariat  Christine Hartig 91 03 -24

Haupt-/Bau-/Standesamt  Heiko Riesterer 91 03 -25
 

Einwohnermeldeamt Cornelia Willmann 91 03 -26
 Christina Winterhalder

Rechnungsamt Bernhard Kreuz 91 03 -27
 Bernhard Matt 91 03 -28
 Elisabeth Andris 91 03 -38

Gemeindekasse Fabian Furtwängler 91 03 -29

Personalamt Carmen Eckert 91 03 -23

Bauhof
Bauhofleiter Volker Rapp 93 22 06
 mobil 
 Mo. - Fr.: 7.00 Uhr - 17.00 Uhr (01 75) 4 75 85 02

Wassermeister Andreas Peter 9 33 97 70
 mobil / Notruf (01 72) 7 27 91 78
 Mo. - Fr.: 7.00 Uhr - 17.00 Uhr

Wolfwinkelhalle
Hausmeister Thomas Schwörer 91 03 -22
Saal und Küche  91 03 -31
Sporthalle  91 03 -33

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung
Montag 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 Uhr 
Dienstag / Mittwoch   08:00 - 12:00 Uhr 
Donnerstag 08:00 - 12:00 und 14:00 - 18:30 Uhr 
Freitag 08:00 - 12:00 Uhr

Lichtenbergschule (Grundschule)
Rektor Christopher Harms 91 03 -42
Sekretariat Martina Spitz 91 03 -40
Telefax  91 03 -45
E-Mail  Poststelle@04145907.schule.bwl.de

Kinderhaus Kunterbunt 
Leiterin  Nicole Schreiber 7 60
E-Mail  kinderhaus.eisenbach@web.de

Ortsverwaltung Schollach 
Ortsvorsteher Lars Dorer  (0171) 5 66 99 79 

Schlachthaus Schollach Urban Willmann  (07657) 930 543

Verbandskläranlage Eisenbach-Vöhrenbach 

Klärwärter Steffen Tritschler 17 58
Kanalwärter Thomas Schwörer 91 03-22

Feuerwehr 
Notruf  1 12
Feuerwehrgerätehaus Eisenbach 17 38

Polizei 
Notruf  1 10
Polizeirevier Neustadt (0 76 51) 93 36 -0

Impressum
Herausgeber: Bürgermeisteramt Eisenbach (Hochschwarzwald), Bei der Kirche 1, 79871 Eisenbach (Hochschwarzwald), 
Tel.: 07657 / 9103-0, Fax: 07657 / 9103-50, E-Mail: info@eisenbach.de, Internet: www.eisenbach.de
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Gemeinde Eisenbach (Hochschwarzwald), Bürgermeister Karlheinz Rontke
oder Vertreter im Amt.
Verantwortlich für den Anzeigenteil/Druck: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, Messkircher Straße 45, 78333 Stockach, 
Tel.: 07771 / 9317-11, Fax: 07771 / 9317-40, E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, Homepage: www.primo-stockach.de  
Dieses Verkündigungsblatt erscheint in zwangloser Reihenfolge und wird unentgeltlich an alle Haushaltungen abgegeben.

Gemeinde Eisenbach (Hochschwarzwald)
Telefon-/Telefax-Nummern Ihrer Gemeindeverwaltung

Ärzte/Apotheken
Arzt-Praxis: 
Fachärztin für Allgemeinmedizin Vera Zakharova, Höchst 12, 
79871 Eisenbach (Hochschwarzwald) Telefon: 07657 / 7 19

Ärztlicher Notfalldienst:
Helios-Klinik, Jostalstraße 12, 79822 Titisee-Neustadt, 
Telefon: 0 76 51 / 2 90

Hausärztlicher Notdienst:
116 117

Zahnärztlicher Notfalldienst: 
Deutsches Rotes Kreuz, Dunantstraße 2, 79110 Freiburg i. Br., 
Telefon: 0180 / 3 22 25 55 45

Apotheken-Notdienst: 
www.lak-bw.notdienst-portal.de

Müllentsorgung
Abfallkalender: 
http://www.breisgau-hochschwarzwald.de/pb/
Breisgau-Hochschwarzwald,Lde/Start/Service+_+Verwaltung/
Informationsmaterial+und+Formulare.html

Abfall-Beratung 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald: 
Telefon: 07 61 / 21 87 - 97 07

Regionales Abfallzentrum (RAZ), 
Titisee-Neustadt: Telefon: 0 76 51 / 93 33 83

Kompostpate: 
Telefon: 0 76 53 / 63 79

Annahmeschluss für das nächste Amts- und Mitteilungsblatt ist Mittwoch, 09.12.2020, 12.00 Uhr.
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Amtliches

Öff entliche Bekanntmachung 

•		 Sitzung	des	Gemeinderats
•		 Mittwoch,	16.12.2020	um	18:30	Uhr
•		 im	Saal	der	Wolfwinkelhalle,	Bei	der	Kirche	6,	
 79871 Eisenbach (Hochschwarzwald) 

Tagesordnung 

1  Beschlussfassung über den Haushalt 2021 

2  Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2021
 der gemeindlichen Wasserversorgung 

3  Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis zur Wasserentnahme 
aus dem Mühlkanal des Blessinghofes bzw. des Eisenbaches 
zur Beregnung eines Nassholzlagers und Versickerung des Ab-
laufwassers über Sickerbecken sowie Notüberlauf in den Eisen-
bach 

4  Bauantrag vom 1. November 2020 zum Neubau eines Heiz-
raumgebäudes und Umbau des bestehenden Geräteschup-
pens auf dem bebauten Grundstück Flst. Nr. 39/1 der Gemar-
kung Bubenbach 

5  Annahme von Spenden 

6  Bekanntgaben 

7  Frageviertelstunde 

8  Verabschiedung von Gemeindeamtsrat Bernhard Kreuz 
 

Vorsitzender 
 

 
GEMEINDE EISENBACH (HOCHSCHWARZWALD) 

 

Satzung 
zur Änderung der Satzung über 

die öff entliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung) 

vom 2. Dezember 2020 
Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-Würt-
temberg (WG), §§ 4 und 11 Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg (GemO) und §§ 2, 8, 11, 13, 20 und 42 Kommunalabga-
bengesetz für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Eisenbach (Hochschwarzwald) am 2. Dezember 2020 
folgende Satzung beschlossen:   

§ 1 
 

§ 43 –Höhe der Abwassergebühren – erhält folgende Fassung 
 

(1)  Die Schmutzwassergebühr bei Einleitungen nach § 38 Abs. 1 
und 2 beträgt je m³ Schmutzwasser 

 ab dem 1. Januar 2021 3,90 € 
 ab dem 1. Januar 2022 4,55€ . 
 
(2)  Die Niederschlagswassergebühr nach § 38 Abs. 3 beträgt je m² 

der nach ³ 42 Abs. 2 bis 4 gewichteten versiegelten Fläche 

 ab dem 1. Januar 2021 0,56 € 
 ab dem 1. Januar 2022 0,62 € . 

 § 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt § 43 der Abwassersatzung in der Fassung vom 23. 
November 2017 außer Kraft. 
 
Eisenbach (Hochschwarzwald), den 2.Dezember 2020 
 
 

Karlheinz Rontke, Bürgermeister 
 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg oder aufgrund der Ge-
meindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 
4 Abs. 4 der Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachver-
halt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öff entlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung dieser Satzung verletzt 
worden sind. 
  
 

Erläuterung zu den 
Wasser- und Abwassergebühren 
Wie oben bekanntgemacht, erhöht sich die Schmutzwassergebühr 
ab dem 1. Januar 2021 um 0,60 €/m³ auf 3,90 €/m³ und die Nieder-
schlagsgebühr um 0,25 €/m² auf 0,56 €/m² versiegelter Fläche. 
 
Die Wasserverbrauchsgebühr bleibt mit 2,60 €/m³ (zzgl. 7 % MwSt.) 
unverändert. 
 
Somit gelten ab dem 1. Januar 2021 folgende Gebühren: 
 
Wasserverbrauchsgebühr 
(2,60 €/m³ + 7 % MwSt.) 2,78 €/m³ (unverändert) 
 
Schmutzwassergebühr 3,90 €/m³ (bisher 3,30 €/m²) 
 
Gesamtgebühr  6,68 €/m³ (bisher 6,08 €/m³) 
 
Die Grundgebühr/Zählergebühr beträgt unverändert für einen Was-
serzähler mit 

 2,5 m³/h Nenndurchfl uss 6,00 €/Monat. 
 6,0 m³/h Nenndurchfl uss 8,00 €/Monat 
 10,0 m³/h Nenndurchfl uss 15,00 €/Monat 
 
Für eventuelle Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Gemeindeverwaltung Eisenbach (Hochschwarzwald) 
 

 

Nutzungs- und Hygienekonzept zu 
Bestattungen und Urnenbeisetzungen 
sowie der Nutzung der Friedhöfe der 
Gemeinde Eisenbach (Hochschwarzwald) 
Im Hinblick auf die derzeitige Situation hat die Gemeindeverwaltung 
unter Anpassung der neusten Verordnung des Kultusministeriums 
vom 15. Oktober 2020 (gültig ab 20. Oktober 2020) folgendes fest-
gelegt: 
 

A) 
Die Gemeinde Eisenbach (Hochschwarzwald) erstellt gemäß § 5 der 
CoronaVO folgendes Hygienekonzept unter Hinweis auf die entspre-
chenden Paragraphen der CoronaVO in der jeweils gültigen Fassung. 
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B) 
*  Bestattungen und Urnenbeisetzungen und Totengebete 

unter freiem Himmel können nach Maßgabe der CoronaVO 
durchgeführt werden. (§ 12 CoronaVO) 

 Die Teilnahme an der Trauerfeier wird auf die Teilnehmerzahl 
begrenzt, die am Beisetzungstag durch die Verordnung des 
Kultusministeriums über Veranstaltungen von Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften sowie Veranstaltungen bei 
Todesfällen (Corona-Verordnung religiöse Veranstaltungen und 
Veranstaltungen bei Todesfällen – CoronaVA religiöse Veranstal-
tungen und Veranstaltungen bei Todesfällen) festgelegt ist.

 Maximale Obergrenze der Personalzahl = 100 Teilneh-
mer;

 Der Bestatter und weitere Mitarbeiter sind hierbei nicht 
mitzuzählen, sofern sie mit der Trauergemeinde nicht in 
unmittelbaren Kontakt kommen;

 Der Geistliche bzw. Trauerredner ist bei der Höchstzahl 
von 100 mitzuzählen. 

 
 Es ist nicht mehr möglich, dass Familienangehörige ohne Be-

grenzung an der Bestattung bzw. Urnenbeisetzung teilneh-
men. 

 (Höchstteilnehmerzahl 100 einschließlich Familienangehöri-
ge!) 

•	 Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird empfohlen.
 
•	 Die Teilnahme ist nur erlaubt, soweit die Personen keine 

Symptome aufweisen, die auf eine Erkrankung mit COVID-19 
im Sinne der dafür jeweils aktuellen Kriterien des Robert 
Koch-Instituts hinweisen. Treten binnen 14 Tagen nach der 
Teilnahme Symptome auf, die auf eine Erkrankung mit CO-
VID-19 im Sinne der dafür jeweils aktuellen Kriterien des 
Robert Koch-Instituts hinweisen, haben die Personen unver-
züglich die Gemeinde Eisenbach (Hochschwarzwald) und das 
Gesundheitsamt hierüber zu informieren. Des Weiteren sind 
Personen, die in Kontakt zu einer mit dem Corona Virus infi -
zierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten 
Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, ausgeschlossen.

•	 Der Mindestabstand (1,5 Meter) ist einzuhalten. (ausgenom-
men Personen, die in häuslicher Gemeinschaft miteinander 
leben).

 Die Teilnehmenden haben eigenverantwortlich sicherzustel-
len, dass die jeweils geltenden Mindestabstände zu anderen 
Personen, die nicht dem eigenen Hausstand angehören, wäh-
rend der Trauerfeier auf dem Friedhof eingehalten werden. 
Falls der Abstand nicht eingehalten werden kann, muss eine 
Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Wir empfehlen 
jedoch, grundsätzlich eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tra-
gen. 

 
•	 Das Führen einer Teilnehmerliste ist erforderlich. Der zustän-

dige Bestatter oder der für die Beisetzung Verantwortliche, 
haben nach § 6 der CoronaVO die Daten von Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern (Vor- und Nachname, Anschrift, Datum 
und Zeitraum der Anwesenheit und, soweit vorhanden, die 
Telefonnummer) ausschließlich zum Zwecke der Auskunfts-
erteilung gegenüber den zuständigen Behörden nach §§ 
16, 25 lfSG zu erheben und zu speichern. Die Daten sind auf 
Verlangen den zuständigen Behörden zu übermitteln, sofern 
dies zur Nachverfolgung von möglichen Infektionswegen er-
forderlich ist.

 
•	 Das Aufstellen von Weihwasserbehältern und sonstiger Ge-

genstände, die weiter gegeben werden (z.B. Schaufel), ist 
untersagt.

 
•	 Der Bestatter spricht den Ablauf der Bestattung bzw. der Ur-

nenbeisetzung mit den Angehörigen vorher ab und weist auf 
die Bestimmungen hin;

 
 

C) 
*  Veranstaltungen in Räumlichkeiten für religiöse Zwecke (z.B. 

Friedhofskapelle, Kirche) sind möglich, soweit sichergestellt 
ist, dass 
a)  der Mindestabstand (1,5 Meter) eingehalten wird (ausge-

nommen Personen, die in häuslicher Gemeinschaft mitei-
nander leben); 

b)  Infektionsrisiken vermieden werden; 
c)  Gegenstände und Flächen, die berührt werden, vorher 

und nachher desinfi ziert werden; 
d)  den Teilnehmern die Gelegenheit zur Händedesinfektion 

ermöglicht wird; 
e)  Körperkontakte und die Verwendung von Gegenständen, 

die von mehreren Personen genutzt werden, möglichst zu 
vermeiden sind; 

f)  das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung wird empfohlen; 
g)  der Veranstalter sich verpfl ichtet, für jeden Veranstal-

tungsort ein schriftliches Hygienekonzept zu erstellen, 
welches die Umsetzung der genannten Vorgaben und eine 
verantwortliche Person ausweist. 

********** 

Für Veranstaltungen von Religions-, Glaubens- und Weltan-
schauungsgemeinschaften sind gesonderte Verordnungen des 
Kultusministeriums Baden-Württemberg maßgebend. 
 
Des Weiteren sind die Vorgaben der Landesregierung und des Land-
ratsamts Breisgau-Hochschwarzwald in der jeweils gültigen Fassung 
zum Zeitpunkt der Bestattung bzw. der Veranstaltung zu beachten 
und anzuwenden. 

Wir bitten die gesetzlichen Vorgaben strikt einzuhalten. 
 
Den Anweisungen des Beauftragten der Gemeindeverwaltung so-
wie des jeweiligen Bestatters ist Folge zu leisten. 

Gemeindeverwaltung Eisenbach (Hochschwarzwald),
den 04.11.2020 
 

Karlheinz Rontke, Bürgermeister 

 

Erhöhung der Müllgebühren 
Die Behältergebühren im Landkreis werden – nach über 20 Jahren 
Gebührenstabilität – erhöht. Der ALB war es wichtig die Erhöhung 
moderat und sozialverträglich zu gestalten. 
So erhöhen sich beispielsweise die Jahresgebühren für die beiden 
am häufi gsten genutzten Behältergrößen im Landkreis, die 35 l - und 
die 50 l Restmülltonne mit Biotonne, um 6,40 Euro bzw. 9,10 Euro. 
Dies entspricht einer monatlichen Mehrbelastung von 53 Cent bzw. 
75 Cent. 
Nicht erhöht wird die Grundgebühr von 38 € im Jahr, die von jedem 
Haushalt zu bezahlen ist. 
 
Wesentliche Gründe für die Gebührener höhung sind kontinuierliche 
Kostensteigerungen in den letzten Jahren für das Einsammeln und 
Entsorgen der Abfälle. Diesen höheren Kosten stehen deutlich ge-
sunkene Wertstoff erlöse in den vergangenen Jahren entgegen. So 
sinken voraussichtlich die Verwertungserlöse für Papier im nächsten 
Jahr – verglichen mit 2017 - um 2,4 Millionen Euro. 
 
Haben Sie noch Fragen? 
Gebühreneinzug der ALB: 0761 2187 8844 
gebuehreneinzug@lkbh.de 
www.lkbh.de/alb 
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Bekanntmachung der 
Tierseuchenkasse (TSK) 

Baden-Württemberg 
- Anstalt des öffentlichen Rechts - 
Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart 
 
Meldestichtag zur Veranlagung zum Tierseuchenkassenbeitrag 
2021 ist der 01.01.2021 
 
Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2020 versandt. 
Sollten Sie bis zum 01.01.2021 keinen Meldebogen erhalten haben, 
rufen Sie uns bitte an. Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 
31 des Gesetzes zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes in Ver-
bindung mit der Beitragssatzung. 
 
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften) 
sind zum 1. Februar 2021 meldepflichtig. 
Die uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehverwertungs-
genossenschaften erhalten Mitte Januar 2021 einen Meldebogen. 
 
Melde- und beitragspflichtige Tiere sind: 
Pferde 
Schweine 
Schafe 
Hühner 
Truthühner/Puten 
 
Meldepflichtige Tiere sind: Bienenvölker (sofern nicht über einen 
Landesverband gemeldet) 
 
Nicht zu melden sind: 
Rinder einschließlich Bisons, Wisenten und Wasserbüffel. Die Da-
ten werden aus der HIT Datenbank (Herkunfts- und Informationssys-
tem für Tiere) herangezogen. 
Nicht meldepflichtig sind u.a.Gefangengehaltene Wildtiere (z.B. 
Damwild, Wildschweine), Esel, Ziegen, Gänse und Enten 
 
Werden bis zu 25 Hühner und/oder Truthühner und keine anderen 
beitragspflichtigen Tiere (s.o.) gehalten, entfällt derzeit die Melde- 
und Beitragspflicht für die Hühner und/oder Truthühner. 
 
Für die Meldung spielt es keine Rolle, ob die Tiere in einem landwirt-
schaftlichen Betrieb stehen oder in einer Hobbyhaltung. Zu melden 
ist immer der gemeinsam gehaltene Gesamttierbestand je Standort. 
 
Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse muss 
die Tierhaltung bei dem für Sie zuständigen Veterinäramt gemeldet 
werden. 
 
Schweine-, Schaf- und/oder Ziegen sind, unabhängig von der 
Stichtagsmeldung an die Tierseuchenkasse BW, bis 15.01.2021 an 
HIT zu melden. Die Tierseuchenkasse BW bietet an, die Stichtags-
meldung an HIT zu übernehmen. Die Voraussetzungen und nähere 
Informationen erhalten Sie über das Informationsblatt welches mit 
dem Meldebogen verschickt wird. Das Informationsblatt finden Sie 
auch auf unserer Homepage unter www.tsk-bw.de. 
 
Es wird noch auf die Meldepflicht von Bienenvölkern hingewiesen. 
Die Völkermeldungen der Imker an ihren örtlichen Imkerverein wer-
den von diesem an einen der beiden Landesverbände weiter gemel-
det. Ist ein Imker nicht organisiert oder in einem Verein, der keinem 
der beiden Landesverbände angeschlossen ist, müssen die Völker 
bei der Tierseuchenkasse gemeldet werden. 
 
Auf unserer Homepage erhalten Sie weitere Informationen zur Mel-
de- und Beitragspflicht, Leistungen der Tierseuchenkasse sowie 
über die einzelnen Tiergesundheitsdienste. Zudem können Sie, als 
gemeldeter Tierbesitzer, Ihr Beitragskonto (gemeldeter Tierbestand 
der letzten 3 Jahre, etc.) einsehen. 
 
Telefon: 0711 / 9673-666, Fax: 0711 / 9673 – 710, 
E-Mail: beitrag@tsk-bw.de, Internet: www.tsk-bw.de 

Richtiges Verhalten nach einem Wildunfall 
Informationen der unteren Jagdbehörde des Landratsamtes 
Breisgau-Hochschwarzwald 
In den vergangenen Wochen hat die Zahl von verendet aufgefunde-
nen Wildtieren die vermutliche durch Kollisionen mit einem Kraft-
fahrzeug zu Tode gekommen waren, vermehrt zugenommen. Die 
untere Jagdbehörde des Landratsamtes weist in diesem Zusammen-
hang darauf hin, dass ein nicht gemeldeter Wildunfall einen Verstoß 
gegen das Jagd- und Wildtiermanagementgesetz darstellt. Zudem 
werden den verletzten Tieren hierdurch unnötige Schmerzen und 
Leiden zugefügt, welche durch richtiges Verhalten vermieden wer-
den können. 
 
Daher gilt es nach einem Wildunfall folgende Regeln unbedingt zu 
beachten:  
Warnblinkanlage einschalten, Warnweste anziehen und Unfallstelle 
absichern. Das gilt auch, wenn das Tier verletzt geflüchtet ist. Bleiben 
Sie vor Ort und rufen Sie die Telefonnummer 110 um den Wildunfall 
zu melden. Wichtig hierbei ist, die Unfallstelle so genau als möglich 
zu beschreiben. Nur anhand genauer und zuverlässiger Angaben 
hierzu ist es für den Jäger möglich, das gegebenenfalls verletzt ge-
flüchtete Tier zu finden. 
 
Das verletzte Tier keinesfalls anfassen oder streicheln. Jegliche Be-
rührung stellt für das Tier zusätzlichen Stress dar. Ebenso können 
verletzte Tiere auch eine erhebliche Gefahr für Menschen darstel-
len. Das angefahrene Wild darf vom Unfallort nicht entfernt werden, 
sonst könnte eine Anzeige wegen Wilderei erfolgen. 
 
Verlassen Sie die Unfallstelle nicht bevor die Polizei, oder der durch 
die Polizei verständigte zuständige Jäger an der Unfallstelle eintrifft. 
Somit kann nach der ordnungsgemäßen Meldung dann durch die 
Polizei oder den Jäger eine Unfallbescheinigung zur Vorlage bei der 
Kfz-Versicherung ausgestellt werden. 
 
Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen das Jagd- und Wildtierma-
nagementgesetzes verstößt, indem er nicht unverzüglich einen 
Wildunfall bei Polizeidienststellen oder Gemeindeverwaltungen an-
zeigt, handelt ordnungswidrig. Diese Ordnungswidrigkeit kann mit 
einer Geldbuße von bis zu 5000 Euro geahndet werden. 
 
 

GEMEINDEVERWALTUNG

Fundsachen 
•	 Blaue ODLO-Mütze, gefunden vor dem Rathaus
•	 Ein Schlüssel vermutlich „Hotel“, gefunden auf dem Höchstberg
•	 Zwei Schlüssel am Ring, gefunden Waldweg bei der Kirche in 

Oberbränd
•	 Einzelner Schlüssel, gefunden in Oberbränd an der Wassertretstelle
•	 Pinke Kinderfleecejacke Größe 122/128, gefunden in Bubenbach 

im Hinterdorf
•	 Lesebrille rot mit Strasssteinen, gefunden bei der Anschlagtafel 

auf dem Höchst
•	 Ein Sicherheitsschlüssel „DDM“ mit rotem Anhänger, gefunden 

beim Clubhaus Eisenbach
 

 
Terminkalender 2021
Liebe Bürgerinnen, 
liebe Bürger, 
auf Grund der aktuellen Situation haben wir uns entschieden, den 
Terminkalender 2021 zu einem späteren Zeitpunkt drucken zu las-
sen, da Planungen in dieser ungewissen Zeit kaum möglich sind. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
Ihre Gemeindeverwaltung 

 
 

Bekanntmachung der Tierseuchenkasse (TSK) Baden-Württemberg 
- Anstalt des öffentlichen Rechts - 

Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart 
 
Meldestichtag zur Veranlagung zum Tierseuchenkassenbeitrag 2021 ist der 01.01.2021 
 
Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2020 versandt. 
Sollten Sie bis zum 01.01.2021 keinen Meldebogen erhalten haben, rufen Sie uns bitte an. Ihre Pflicht zur Mel-
dung begründet sich auf § 31 des Gesetzes zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes in Verbindung mit der 
Beitragssatzung. 
 
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften) sind zum 1. Februar 2021 meldepflichtig. 
Die uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften erhalten Mitte Januar 
2021 einen Meldebogen. 
 
Melde- und beitragspflichtige Tiere sind:      Pferde  
  Schweine 
  Schafe 
  Hühner 
  Truthühner/Puten  
 
Meldepflichtige Tiere sind: Bienenvölker (sofern nicht über einen Landesverband gemeldet) 
 
Nicht zu melden sind:  Rinder einschließlich Bisons, Wisenten und Wasserbüffel. Die Daten 

werden aus der HIT Datenbank (Herkunfts- und Informationssystem für Tiere) 
herangezogen. 

Nicht meldepflichtig sind u.a.  Gefangengehaltene Wildtiere (z.B. Damwild, Wildschweine), Esel, Ziegen,    
 Gänse und Enten 
 
Werden bis zu 25 Hühner und/oder Truthühner und keine anderen beitragspflichtigen Tiere (s.o.) gehalten, 
entfällt derzeit die Melde- und Beitragspflicht für die Hühner und/oder Truthühner. 
 
Für die Meldung spielt es keine Rolle, ob die Tiere in einem landwirtschaftlichen Betrieb stehen oder in einer 
Hobbyhaltung. Zu melden ist immer der gemeinsam gehaltene Gesamttierbestand je Standort. 
 
Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse muss die Tierhaltung bei dem für Sie zuständigen 
Veterinäramt gemeldet werden. 
 
Schweine-, Schaf- und/oder Ziegen sind, unabhängig von der Stichtagsmeldung an die Tierseuchen-
kasse BW, bis 15.01.2021 an HIT zu melden. Die Tierseuchenkasse BW bietet an, die Stichtagsmeldung 
an HIT zu übernehmen. Die Voraussetzungen und nähere Informationen erhalten Sie über das Informa-
tionsblatt welches mit dem Meldebogen verschickt wird. Das Informationsblatt finden Sie auch auf un-
serer Homepage unter www.tsk-bw.de. 
 
Es wird noch auf die Meldepflicht von Bienenvölkern hingewiesen. Die Völkermeldungen der Imker an ihren 
örtlichen Imkerverein werden von diesem an einen der beiden Landesverbände weiter gemeldet. Ist ein Imker 
nicht organisiert oder in einem Verein, der keinem der beiden Landesverbände angeschlossen ist, müssen die 
Völker bei der Tierseuchenkasse gemeldet werden.  
 
Auf unserer Homepage erhalten Sie weitere Informationen zur Melde- und Beitragspflicht, Leistungen der Tier-
seuchenkasse sowie über die einzelnen Tiergesundheitsdienste. Zudem können Sie, als gemeldeter Tierbesit-
zer, Ihr Beitragskonto (gemeldeter Tierbestand der letzten 3 Jahre, etc.) einsehen. 
 
Telefon: 0711 / 9673-666, Fax: 0711 / 9673 – 710, E-Mail: beitrag@tsk-bw.de, Internet: www.tsk-bw.de 
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Für unseren städtischen Kindergarten 
in Reiselfingen suchen wir zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine 

Fachkraft (m/w/i)  
nach § 7 KitaG 

für die Kleinkindgruppe „Löwenzahn“ in 
Vollzeit, unbefristet. 
Im Kindergarten Reiselfingen werden in 
der Regelgruppe „Pusteblume“ bis zu 28 
Kinder betreut und gefördert. In der im 
Februar 2020 eröffneten Krippe „Löwen-
zahn“ werden 10 Kinder betreut. 

Wir wünschen uns eine motivierte und 
offene Person, die Freude und Geduld 
im Umgang mit den Kindern und ihren 
individuellen Bedürfnissen hat. Eine ab-
geschlossene Ausbildung nach § 7 KitaG 
wird vorausgesetzt. 

Wir bieten Ihnen Gestaltungsspielraum 
und Mitspracherecht bei der Gruppe-
neinrichtung, eine erfüllende und ab-
wechslungsreiche Tätigkeit in einem 
motivierten und engagierten Team, 
Gestaltungsspielraum für Ihre pädago-
gischen Ideen sowie individuelle Fortbil-
dungsmöglichkeiten. 

Das Entgelt mit Jahressonderzahlung 
und leistungsorientierter Prämie sowie 
die zusätzlichen Sozialleistungen, z.B. 
der betrieblichen Altersvorsorge, richtet 
sich nach dem Tarifvertrag für den öf-
fentlichen Dienst (TVöD). 

SCHULE
Die Lichtenbergschule hat eine eigene Homepage. Alle Berichte und 
nähere Informationen zur Schule finden Sie unter: www.lichtenberg-
schule-eisenbach.de 
 
 

Vereine

Altenwerk St. Benedikt Eisenbach 
Liebe Seniorinnen, liebe Senioren, 
bedingt durch die Pandemie, mussten wir ja alle Veranstaltungen für 
dieses Jahr absagen. Somit fällt auch unser schöner Adventsnach-
mittag aus. Darum möchten wir uns auf diesem Weg an Euch wen-
den. Wir hoffen sehr, dass wir uns im neuen Jahr bald wieder treffen 
dürfen. Wir wünschen Euch Allen einen besinnlichen Advent und 
eine schöne und frohe Weihnachten. Einen guten Rutsch ins neue 
Jahr und bleibt alle bei bester Gesundheit. 
Das Altenwerk Team 
Helga, Anni, Maria und Rudolf 
 
 
KÖB Bubenbach 
Liebe Leserinnen und Leser, 
das Jahr neigt sich dem Ende und die kalte 
Jahreszeit ist längst angebrochen. 
Denken sie bereits heute daran sich für die 
kommenden besinnlichen und ruhigen Weih-
nachtstage mit genügend Lesestoff einzude-
cken. 
Bitte beachten sie, dass am Mittwoch den 16.12.2020 der letzte Aus-
leihtag in diesem Jahr sein wird. Ab Montag den 11.01.2021 sind 
wir dann wieder wie gewohnt montags und mittwochs von 16:30 
bis 18:00 Uhr in der Bubenbacherstrasse 6 (gegenüber der Kirche in 
Bubenbach) für sie da. 
 
Gerne nehmen wir weiterhin ihre Bestellungen für Weihnachten und 
auch für das kommende Jahr an. 
 
In der Bücherei stehen verschiedene selbstgebastelte Weihnachts-
dekorationsartikel oder auch Geschenkanhänger zur Verfügung, 
welche gegen eine kleine Spende erworben werden können. Die 
Erlöse werden dann an die Nachsorgeklinik Tannheim weitergeleitet. 
 
Wir wünschen ihnen eine paar schöne, besinnliche Weihnachtstage 
sowie einen guten Rutsch in neue Jahr. 
 
Ihr KöB Team 
 

 

Was sonst noch interessiert

Psychologische Beratungsstelle  
für Eltern, Kinder und Jugendliche 
Die BeraterInnen sind im persönlichen Gespräch da für Ihre An-
liegen, Fragen und Sorgen rund um die Familie. Wir beraten zum 
Thema Erziehung von Kleinkind bis Pubertät, Entwicklung, Tren-
nung/Scheidung und anderen familiären Herausforderungen.
Die Beratung ist kostenfrei. Wir sind von Montag bis Freitag er-
reichbar, Tel. 07651 911880, Psychologische Beratungsstelle für 
Eltern, Kinder und Jugendliche, Adolph-Kolping-Str. 19, Thomas-
heim, 79822 Titisee-Neustadt. 

Ihre Bewerbung 
richten Sie bitte 

bis spätestens 

31.12.2020 

an die 

Stadt Löffingen
Rathausplatz 1

79843 Löffingen 

Ihre 
Online-Bewerbung 
senden Sie bitte an

drescher@loeffingen.de
 
 
 

Für Fragen steht 
Ihnen

Frau Drescher
Tel: 07654/802-39

zur Verfügung 
 

   
 
 

Besuchen Sie uns 
auch auf unserer 

Homepage 
www.loeffingen.de

 

 

Ihre Bewerbung richten Sie     
bitte bis spätestens 

31.12.2020 

an die 

Stadt Löffingen 
Rathausplatz 1 

79843 Löffingen 

Ihre Online-Bewerbung senden 
Sie bitte an 

drescher@loeffingen.de 
 

 

 

Für Fragen steht Ihnen 
Frau Drescher  

Tel: 07654/802-39 
zur Verfügung 

 

Besuchen Sie uns auch auf 
unserer Homepage 
www.loeffingen.de 

 

 

 

Für unseren städtischen Kindergarten in Reiselfingen 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Fachkraft (m/w/i) nach § 7 KitaG 
für die Kleinkindgruppe „Löwenzahn“ in Vollzeit, 
unbefristet.  

Im Kindergarten Reiselfingen werden in der Regelgruppe 
„Pusteblume“ bis zu 28 Kinder betreut und gefördert. In 
der im Februar 2020 eröffneten Krippe „Löwenzahn“ 
werden 10 Kinder betreut.  

Wir wünschen uns eine motivierte und offene 
Person, die Freude und Geduld im Umgang mit den 
Kindern und ihren individuellen Bedürfnissen hat. Eine 
abgeschlossene Ausbildung nach § 7 KitaG wird 
vorausgesetzt.  

Wir bieten Ihnen Gestaltungsspielraum und 
Mitspracherecht bei der Gruppeneinrichtung, eine 
erfüllende und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem 
motivierten und engagierten Team, 
Gestaltungsspielraum für Ihre pädagogischen Ideen 
sowie individuelle Fortbildungsmöglichkeiten.  

 
Das Entgelt mit Jahressonderzahlung und 
leistungsorientierter Prämie sowie die zusätzlichen 
Sozialleistungen, z.B. der betrieblichen Altersvorsorge, 
richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD). 

 

 

Bundeswehr-Dienstleistungszentrum  
Stetten a.k.M. 
 
Für den Standort Donaueschingen suchen wir zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt: 
 
•	 Heizungsmonteur (m/w/d)

•	 Meister Techn. Betriebsgruppe (m/w/d)
 
 
Infos zu der ausgeschriebenen Stelle erhalten Sie unter dem 
Bewerbungsportal bewerbung.bundeswehr-karriere.de. 

Bewerbungen bitte bevorzugt über o.a. Bewerbungsportal oder 
schriftlich an  

Bundeswehr-Dienstleistungszentrum 
Stetten a.k.M. 
Hardtstraße 58 
72510 Stetten a.k.M.    

SERVICE RUND UM DIE UHR

ONLINE ANZEIGE BUCHEN: 
WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Buchen Sie mit dem Online-Kalkulator bequem Ihre Anzeige.
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Führungsaufgaben übernehmen 
Mit der zweijährigen Fortbildung zum „Geprüften Betriebswirt 
(HwO)“ bietet die Gewerbe Akademie in Freiburg eine Möglichkeit, 
sich berufsbegleitend auf Führungsaufgaben vorzubereiten. Der 
nächste Kurs, der sich an Meister und Meisterinnen aus Handwerk 
und Mittelstand richtet, beginnt am 25. Januar 2021. Zu empfehlen 
ist dieser Lehrgang auch für leitende Mitarbeiter, die ein eigenes Un-
ternehmen gründen wollen. 
Der Unterricht findet immer montags und mittwochs ab 18.15 Uhr 
sowie an einem Samstag im Monat statt. Zu den zentralen Themen 
zählen Unternehmensführung und -strategie wie auch Personal- 
und Innovationsmanagement. 
Die Teilnahme wird unter gewissen Voraussetzungen über das Auf-
stiegs-BAföG bezuschusst. Weitere Auskünfte erteilt die Gewerbe 
Akademie unter Telefon 0761 15250-24. Infos auch im Netz: 
www.gewerbeakademie.de. 

Kommunale Geschwindigkeitsmessungen 
durch den Landkreis - Radarmessung 
Folgende Geschwindigkeitsmessungen wurden in unserer Gemein-
de vom Landkreis durchgeführt: 
 
Datum: 21.10.2020  
Zul. Höchstgeschwindigkeit: 50  
Messpunkt: OT Höchst, Harzerhäuser Straße  
Einsatzzeit: 5.44 – 8.47 Uhr  
Gemessene Fahrzeuge: 237  
Beanstandungen: 16  
Höchstgeschwindigkeit: 63  
 
Datum: 21.10.2020  
Zul. Höchstgeschwindigkeit: 50  
Messpunkt: OT Oberbränd, K 4993  
Einsatzzeit: 9.11 – 11.10 Uhr  
Gemessene Fahrzeuge: 90  
Beanstandungen: 3  
Höchstgeschwindigkeit: 64  
 
 

Vhs hochschwarzwald

VHS – Neue Kurse 
Di, 08.12.20 
Powerpoint-Schnelleinstieg (Till Klump), 18:00 Uhr, Titisee-Neustadt, 
Volkshochschule, VHS-Studio – Computerraum 
 
Sa, 12.12.20 
Stark wie ein Baum - Aktiviere deine Ressourcen (Sandra Hutmacher), 
10:00 Uhr, Titisee-Neustadt, Volkshochschule, VHS-Seminarraum 3
 
Sa, 12.12.20 
Französisch für die Reise - kompakt (Isabelle Medweth), 10:00 Uhr, 
Titisee-Neustadt, Volkshochschule, VHS-Seminarraum 3
 
Mittwoch, 16.12.2020: 
Daten in Excel 2016 mithilfe von Pivottabellen schnell und einfach 
auswerten (Uwe Kuzmenko), 18:00 Uhr, Titisee-Neustadt, Volkshoch-
schule, VHS-Studio - Computerraum
 
Weitere Informationen und Anmeldungen bei der VHS-Geschäfts-
stelle, Tel.: 07651-1363. 
 
Die besondere Geschenkidee
zu Weihnachten
Schenken Sie einen Gutschein für einen VHS-Kurs. Sie können einen 
Gutschein für einen bestimmten Kurs verschenken, aber natürlich 
auch über einen bestimmten Betrag. Sie erhalten den Gutschein bei 
der VHS-Geschäftsstelle.
Volkshochschule Hochschwarzwald
T.-Neustadt, Sebastian-Kneipp-Anlage 2,
Tel: 07651-1363, info@vhs-hochschwarzwald.de 
 

Stellenausschreibung Feldberg 
Die Gemeinde Feldberg im Schwarzwald sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt einen 

Leiter (w/m/d) für das Sachgebiet Technik 
in Vollzeit und unbefristet. 

 
Ihre Aufgabengebiete:  
•	 Planung, Durchführung und Überwachung kommunaler 
•	 Tiefbaumaßnahmen in Zusammenarbeit mit Ingenieurbüros 
•	 Wahrnehmung der Bauherrenfunktion im Bereich Tief- und 

Hochbau 
•	 Planung und Überwachung von Instandsetzungs- und Unter-

haltungs maßnahmen von Straßen und Kanälen 
•	 Ausbau der Breitbandversorgung 
•	 Organisation und fachliche Aufsicht für Bauhof, Wasserversor-

gung und Abwasserbeseitigung 
 
Änderungen in der Aufgabenzuordnung bleiben vorbehalten. 
 
Ihr Profil: 
•	 Abgeschlossene Berufsausbildung im handwerklichen Be-

reich mit Weiterbildung zum Meister oder vergleichbarer Ab-
schluss 

•	 Erfahrungen in der Organisation von Personal- und Maschine-
neinsatz 

•	 Bereitschaft zu fachlicher Fortbildung und Einarbeitung in die 
gängigen Rechtsnormen, insbesondere dem BauGB und der 
LBO Baden-  Württemberg 

•	 hohe Motivation, Flexibilität und ausgeprägte Leistungsbe-
reitschaft 

•	 systematische und selbstständige Arbeitsweise 
•	 Teamfähigkeit, gutes Kommunikationsvermögen, Organisati-

onsgeschick und Durchsetzungsvermögen 

Wir bieten: 
•	 Fachliche Weiterentwicklung durch Teilnahme an Fortbildun-

gen 
•	 Vergütung bei Vorliegen aller tariflichen und persönlichen  Vo-

raussetzungen bis Entgeltgruppe 9b TVöD 
•	 Die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen, insbe-

sondere ZVK- Betriebsrente 
•	 Leistungsorientierte Bezahlung 
 
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 14.12.2020 
an die Gemeinde Feldberg, Kirchgasse 1, 79868 Feldberg oder 
per E-Mail an: bausch@feldberg-schwarzwald.de. 

Für fachliche Auskünfte steht Ihnen unser Hauptamtsleiter, Herr 
Gampp, Tel.: 0 76 55 / 801-23 gerne zur Verfügung. 

Auskünfte zum Ausschreibungsverfahren erteilt Ihnen gerne 
Frau Bausch, Tel: 0 76 55 / 801-27. 

Die besondere Geschenkidee 
zu Weihnachten
Schenken Sie einen Gutschein für einen VHS-Kurs. 
Sie können einen Gutschein für einen bestimmten Kurs 
verschenken, aber natürlich auch über einen bestimm-
ten Betrag. Sie erhalten den Gutschein bei der VHS-
Geschäftsstelle.
Volkshochschule Hochschwarzwald
T.-Neustadt, Sebastian-Kneipp-Anlage 2, 

       Tel: 07651-1363, info@vhs-hochschwarzwald.de

Die besondere Geschenkidee
zu Weihnachten

Schenken Sie einen Gutschein für einen VHS-
Kurs. Sie können einen Gutschein für einen 
bestimmten Kurs verschenken, aber natürlich 
auch über einen bestimmten Betrag. Sie er-
halten den Gutschein bei der VHS-Geschäfts-
stelle.

Volkshochschule Hochschwarzwald
T.-Neustadt, Sebastian-Kneipp-Anlage 2,
Tel: 07651-1363, info@vhs-hochschwarzwald.de
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Kirchliche nachrichten

ChristusGemeinde Hochschwarzwald 
Mitglied im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden K.d.ö.R. 
Gutachstrasse 46, 79822 Neustadt 
www.christusgemeinde-hochschwarzwald.de 
phone: 07654/8081759 
 
Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten 
Sonntag 13.12. um 10.15 Uhr in der Gutachstraße 46 
Donnerstag 24.12. Christvesper um 16.00 Uhr in der Gutachstraße 46 
Bitte melden Sie sich für unsere Gottesdienste bis 22.00 Uhr am Tag 
vor der Veranstaltung an unter jerominski.markus@gmail.com oder 
07654/8081759, daneben haben wir auch die Möglichkeit über Sky-
pe an unseren Gottesdiensten teilzunehmen. Nutzen Sie dazu auch 
die Email oder die Telefonnummer. 
Da wir in unseren Gottesdiensten das Abendmahl feiern, laden wir 
Sie ein, sich selbst Brot und Wein für die Mahlfeier mit zu bringen. 
Wir freuen uns auf Sie 
Pastor Markus Jerominski 

FeG Titisee-Neustadt 
Im Bildstöckle 8, 79822 Titisee-Neustadt.
Pastor: Matthias Dobutowitsch, Tel. 07651-2753. 
www.feg-tn.de/fegtn@gmx.de 
 
Bei uns finden sonntags Gottesdienste statt. Unsere Räumlichkeiten 
bieten genügend Platz, um Abstand zu halten und trotzdem ge-
meinschaftlich Gottesdienst zu feiern. Wir glauben, dass es aktuell 
besonders wichtig ist, ermutigende Botschaften und Lieder zu hö-
ren. 
Gerne können Sie zwischen 10:00 und 10:30 ankommen und sich 
zurechtfinden. 
Es gibt Kaffee und Punsch. 
 
Aktuell bieten wir nur eine Kindergruppe im Alter von 10-16 Jahren 
an. 

Sonstige Infos finden Sie auf unserer Homepage: www.feg-tn.de 
 
Wir ermutigen Sie, Ihre Gebetsanliegen telefonisch oder per E-Mail 
mitzuteilen. 
 
 

Ende des redaktionellen Teils

MANFRED BRAUNGER

EISKALTER BODENSEE – KOMMISSAR ZOFFINGERS ZWEITER FALL
Der rätselhafte Tod einer jungen Urlauberin auf der Reichenau raubt dem Konstanzer Kommissar Paul Zo�  nger an diesem Tag 
endgültig den Appetit. 

Doch damit nicht genug! Spurlos verschwindet der Fahrer eines Kleinlasters mit höchst verdächtiger Fischladung auf der Fähre 
von Meersburg nach Konstanz. 

Richtig mysteriös wird es aber, als Zo�  nger auf der Höri einem Ring von eiskalten Medikamentenfälschern auf die Spur kommt. 
Der skrupellose Kopf der Bande sucht nach dem sogenannten magischen „Stein der Weisen“, der den Mittelchen unendliches 
Leben einhauchen soll. Zo�  nger ermittelt wieder eigenwillig und kompromisslos.

360 Seiten, Klappenbroschur  |  ISBN 978-3-7977-0756-7  |  VK 15,--€  |  Verlag Stadler

UNSER BUCHTIPP



Wohnung oder Haus gesucht 
Hallo, wir sind eine junge, vierköpfige Familie aus der Region
und suchen in Eisenbach und Umgebung (bevorzugt Oberbränd)
ein Haus oder eine Wohnung zur Miete oder ggf. auch zum Kauf. 
Wir freuen uns über jedes Angebot unter 01525 - 643 25 59



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!

49
20

20

zutaten 
FÜR CA. 60 STÜCK
Teig:
150 g Mehl
½ TL Backpulver
125 g Butter
75 g Zucker
1 Pck. Vanillezucker
1 Prise Salz
150 g Haselnüsse
2 EL Wein

Außerdem:
250 g Marzipan-Rohmasse
100 g Puderzucker
Johannisbeergelee

Deko:
125 g (Voll-)Milchkuvertüre
60 Haselnüsse ganz zum Dekorieren

Adventsherzen mit Marzipan, 

Johannisbeergelee und Schokoglasur

Zubereitung
Das Mehl mit dem Backpulver vermischen, mit der Butter 
zerbröseln und zusammen mit den übrigen Zutaten zu 
einem geschmeidigen Teig kneten. Etwa 15 Minuten ruhen 
lassen. 

Den Teig ca 4mm dick ausrollen und große Herzen ausste-
chen. Diese bei 180° in etwa 5-15 Min hell backen, auf ein 
Gitter geben und auskühlen lassen.

Die Marzipanrohmasse mit dem Puderzucker verkneten, 
auf etwas Kristallzucker dünn ausrollen und in derselben 
Größe und in derselben Anzahl wie die Plätzchen weitere 
Herzen ausstechen.

Das Johannisbeergelee glatt rühren, damit je ein Plätzchen 
bestreichen und eine Marzipanscheibe aufl egen.

Die Milchkuvertüre in kleine Stücke hacken und im Wasser-
bad schmelzen. Mit einem Backpinsel die Herzen mit der 
Glasur überziehen und obenauf je eine Haselnuss setzen. 
Auf einem Gitter die Schokolade fest werden lassen.

Tipps & Tricks
Eine „normale“ Tafel Schokolade schmilzt 

weniger gut wie Milchkuvertüre, da der Kakao-

butteranteil wesentlich kleiner ist. Für Backwaren 

deshalb besser Kuvertüre nehmen, denn „normale“ 

Schokolade ist nach dem Temperieren immer reichlich 

zähfl üssig und man kann damit Plätzchen oder Pralinen 

nur mühsam mit einer dünnen Schicht überziehen. - Für die 

Herstellung von Marzipan werden Mandeln blanchiert, ge-

schält und gemahlen. Diese Masse erhitzt man zusammen 

mit Zucker, wodurch sich der Wassergehalt verringert. 

Wird die damit gewonnene Marzipan-Rohmasse mit 

Puderzucker verknetet, entsteht Marzipan. Die 

Qualität hängt vom Verhältnis von Marzi-

pan-Rohmasse zu Zucker ab. Der Anteil der 

Rohmasse muss jedoch mindestens 50 

Prozent betragen.



Nachhilfe 
Kl. 4 bis zum Abi 

Ma, De, Eng. sehr preiswert. 
(gewerblich) 015792463601 

Räumungsverkauf
wegen Geschäftsaufgabe bis zum 9.1.2021

in unserer Einhorn-Filiale Titisee

Alles   muss          Hemden schon ab € 6,95

                  raus !!       Bettwäsche ab € 19,95
                                                                             

Alles in hervorragender Qualität

Nutzen Sie diese Chance !!!

Titisee, Strandbadstraße 1, Tel. 07651/9729865
Öffnungszeiten: Mo. - Sa. 10 - 18 Uhr

Weihnachtsbaumverkauf 
immer samstags bei Familie Wiech, 
Prinz-Max-Allee 48 in Friedenweiler

Bestell- und Heimbringservice 
Tel. 07651 / 2019180 

www.wie-wild-gewachsen.de 

Putzfee gesucht
die uns hilft unseren Hausstand sauberzuhalten, sehr gute Bezahlung. 

Tel. 0176-24247183 

IST DAS KUNST ODER „MUSS“ DAS WEG?



Das könnte auch Ihre 
Weihnachtsgrußanzeige sein...
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Wir sagen Danke für das Vertrauen

im zu Ende gehenden Jahr. 

Wir wünschen allen unseren Kunden,
Freunden  und Bekannten ein 

frohes Weihnachtsfest 
und ein glückseliges 2021.

Muster Straße 5, 12345 Musterstadt
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In 3 Schritten zum Ziel!
1. Wählen Sie ein Motiv aus unserer 
Musterkollektion für Weihnachts- und 
Neujahrsgrüße 2020/21 unter 
www.primo-stockach.de aus. 

2. Schicken Sie uns Ihr Logo, Ihren 
Wunschtext und die Motivnummer 
mit Ihren Kontaktdaten per E-Mail an 
anzeigen@primo-stockach.de oder 
nutzen Sie unseren Online-Kalkula-
tor für Weihnachtsgrüße unter 
www.primo-stockach.de.

3. Ziel erreicht! Sie erhalten nach 
Auftragserteilung eine Auftrags-
bestätigung sowie einen Korrektur-
abzug Ihrer Anzeige.

0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Interesse
geweckt?
Gerne stehen Ihnen

unsere Mediaberater mit

wertvollen Tipps
zur Seite.
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Weitere Informationen  erhalten Sie
unter  www.primo-stockach.de. 



Wir sind für Sie Tag & Nacht erreichbar 
(auch sonn- & feiertags) und erledigen für Sie
sämtliche Formalitäten.
Trauerdruck auch sonn- & feiertags möglich.
Titisee-Neustadt, Titiseestraße 43
Tel. 07651/26 11
Eisenbach, Harzerhäuser 12
Tel. 07657/13 91
Fax 07657/16 15

Allen unseren alten und neuen Kunden frohe Weihnachten
und ein glückliches neues Jahr wünscht Markus Troll.

Abholung am besten abends oder am Wochenende.
Falls Sie keine Winter-Lagermöglichkeiten haben, können Sie Karto"eln 

reservieren und bei Bedarf bis Ende März abholen!
Bei Sammelbestellungen liefern wir gegen ein kleines Entgelt frei Keller!

Markus Troll • DS-Hubertshofen
Mistelbrunner Straße 1e • Telefon/Fax 07705 738

gelbschalig: Glorietta - die Festkochende
 Marabel - die Feine
 Granola - die Universelle
 Concordia - die Nitratarme
 Afra - die Mehlige
rotschalig: Laura - die Königin der Roten 
 Hubertshofener Hörnchen - die Delikatesse (Bamberger Art)

Montag - Freitag
10 - 13 Uhr & 14 - 18 Uhr
Sa. 19 - 12 Uhr & 13 - 17 Uhr

in Neustadt
Gutachstraße

beim Dänischen Bettenlager

schon ab

9,90€

Fritz Waßmer Weihnachtsbaumkulturen
www.wassmer-weihnachtsbaeume.de







Klavierstimmer Jacobi • Reparatur u. Verkauf
Tel. 07651 971 800 • www.klavierbau-jacobi.de


